
Z ementgebundene Werkstoffe 
sind mineralische Stoffe, welche 
hauptsächlich aus Zement, der 
Gesteinskörnung und – je nach 

Anwendung – aus weiteren Zusatzstof-
fen und Zusatzmitteln bestehen. Der 
Zement dient hierbei als Bindemittel. 
Organische und anorganische Zusatz-
mittel werden in geringeren Mengen 
(< 5 Prozent bezogen auf den Zement-
gehalt) zur Änderung gewisser Eigen-
schaften (z. B. Verzögerung der Aus-
härtung) eingesetzt.

Aufgrund ihrer mechanischen Festig-
keit, Dauerhaftigkeit und chemischen 
Beständigkeit spielen zementgebunde-
ne Werkstoffe eine unverzichtbare Rol-
le für Produkte, die zur Gewinnung, 
zum Transport sowie zur Speicherung 
von Roh- und Trinkwasser eingesetzt 
werden. Im Speziellen werden zement-
gebundene Werkstoffe vor allem ver-
wendet für:

•	 Betonelemente in Wasserbehältern 
und Brunnen,

•	 Betonrohre,
•	 zementausgekleidete Rohre und 

Formstücke,
•	 Zementmörtelauskleidungen von 

Behältern sowie
•	 Reparatur-, Fugen- und Injektions-

mörtel.

Die Produkte für die Gewinnung und 
Verteilung von Rohwasser sind hier 
ebenfalls genannt, da die trinkwasser-
hygienischen Anforderungen auch für 
diese Produkte gelten.

Bei der Herstellung der Produkte aus 
den endgültigen Werkstoffen ist zu 
unterscheiden,

•	 ob diese in einer Fabrik hergestellt 
werden oder

•	 die Herstellung erst vor Ort auf der 
Baustelle erfolgt.

Die verwendeten Bestandteile zur Her-
stellung von zementgebundenen 
Werkstoffen sind als solche oft selbst 
gehandelte Produkte (beispielsweise 
ein Verzögerer als Zusatzmittel) eines 
spezifischen Herstellers oder Lieferan-
ten. Im Folgenden werden diese Be-
standteilprodukte genannt.

Wie alle Materialien und Werkstoffe, 
die in Kontakt mit Trinkwasser kom-
men, geben auch zementgebundene 
Werkstoffe Substanzen in geringen 
Mengen ins Trinkwasser ab. Dies kön-
nen mineralische Stoffe (z. B. geogen 
vorkommende Elemente wie Alumi-
nium, Arsen oder Blei) sein, aber auch 
organische Stoffe (Bestandteile von Zu-
satzstoffen, Zusatzmitteln oder Mahl-

hilfsmitteln). Durch die Stoffabgabe 
können Grenzwerte der Trinkwasser-
verordnung oder andere Höchstwerte 
überschritten werden, was zur gesund-
heitlichen Gefährdung der Verbrau-
cherinnen und Verbraucher führen 
kann. Weiterhin kann eine Abgabe von 
organischen Stoffen eine verstärkte 
Vermehrung von Mikroorganismen 
begünstigen.

Derzeitige Konformitäts-
bewertung der trinkwasser-

hygienischen Eignung

Zementgebundene Werkstoffe für den 
Kontakt mit Trinkwasser müssen so-
wohl technisch als auch hygienisch ge-
eignet sein. Die technische Eignung 
dieser Produkte wird durch Anforde-
rungen aus diversen europäischen 
Normen sichergestellt und wird im 
Folgenden nicht näher betrachtet.

Aktuell gelten nationale trinkwasser-
hygienische Anforderungen an Mate-
rialien und Werkstoffe im Kontakt mit 
Trinkwasser. Nach § 15 der Trinkwas-
serverordnung (TrinkwV) kann das 
Umweltbundesamt (UBA) verbindlich 
geltende Bewertungsgrundlagen für 
bestimmte Materialien und Werkstoffe 
im Kontakt mit Trinkwasser festlegen. 
Das UBA hat allerdings für zement

Neue EU-Vorgaben für 
zementgebundene Werkstoffe  
im Kontakt mit Trinkwasser
Ab dem 31. Dezember 2026 werden neue, europäisch einheitliche Anforderungen an Materialien und Werk-
stoffe im Kontakt mit Trinkwasser gelten, welche eine Harmonisierung der bisherigen nationalen Anforderungen 
zum Ziel haben und ebenfalls eine europäisch einheitliche Kennzeichnung der Produkte vorsehen. Vor allem für 
zementgebundene Werkstoffe zieht dies Änderungen der Anforderungen, besonders bezüglich der dann ver-
pflichtend durchzuführenden Konformitätsbewertung, nach sich. Die europäischen Regelungen sehen vor, dass 
zukünftig für jedes auf der Baustelle hergestellte Produkt oder Bauwerk ein eigenes Zertifikat notwendig wird.
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gebundene Werkstoffe keine entsprechende Bewer-
tungsgrundlage erarbeitet, da im noch verbliebenen 
Zeitrahmen für eine Erarbeitung eine europäische Re-
gelung auf Grundlage der EU-Trinkwasserrichtlinie 
(Richtlinie (EU) 2020/2184) absehbar war. In Ermange-
lung einer einschlägigen UBA-Bewertungsgrundlage 
kann zurzeit die trinkwasserhygienische Eignung von 
zementgebundenen Werkstoffen weiterhin nach dem 
DVGW-Arbeitsblatt W 347 nachgewiesen werden.

Nach diesem DVGW-Arbeitsblatt gelten Anforderungen 
an die Bestandteile von zementgebundenen Werkstof-
fen. Zemente, welche nach diesem Arbeitsblatt verwen-
det werden dürfen, müssen bestimmten Normen ent-
sprechen oder bauaufsichtlich zugelassen sein. Die ver-
wendete Gesteinskörnung muss ebenfalls gewissen 
Normen entsprechen. Die Ausgangsstoffe für weitere 
Bestandteile (Zusatzstoffe, Zusatzmittel, Pigmente, Fa-
sern und Bauhilfsstoffe) müssen in der Positivliste des 
Arbeitsblattes aufgeführt sein. Für die jeweiligen An-
wendungen der Werkstoffe kann die Verwendung von 
Zusatzstoffen, Zusatzmitteln, Pigmenten, Fasern und 
Bauhilfsstoffen weiter beschränkt sein. Die Positivliste 
des DVGW-Arbeitsblattes W 347 wurde seit 2006 nicht 
grundlegend überarbeitet oder ergänzt. Die Einträge der 
Positivliste sind oft generisch und es erfolgt keine Lis-
tung von konkreten Einzelsubstanzen. Diese Art der 
Listung entspricht nicht mehr dem heutigen Stand einer 
Bewertung von Ausgangsstoffen.

Neben den Anforderungen an die Bestandteile sieht das 
DVGW-Arbeitsblatt W 347 auch Prüfungen von Produk-
ten oder speziellen Prüfkörpern vor. Hierzu sind Migra-
tionswässer nach einem definierten Verfahren herzu-
stellen. Je nach Anwendungsbereich sind diese Wässer 
mindestens auf Arsen, Blei, Cadmium, Chrom und 
Nickel zu untersuchen, wenn deren Gehalte im Zement 
über bestimmten Werten liegen. Zusätzlich sind die Mi-
grationswässer auf die Parameter Färbung, Geruch, Trü-
bung, Schaumbildung und TOC-Abgabe zu untersuchen. 
Bei Verwendung von organischen Zusatzmitteln bzw. 
Zusatzstoffen, welche über den Verweis auf die BfR-Emp-
fehlung XIV oder die Verordnung (EU) Nr. 10/2011 ab-
gedeckt sind, können zusätzliche Einzelstoffanalysen 
notwendig sein. Zusätzlich ist eine mikrobiologische 
Prüfung nach dem DVGW-Arbeitsblatt W 270 erforder-
lich, wenn organische Bestandteile verwendet werden. 
Ergänzend zum DVGW-Arbeitsblatt W 347 hat das Um-
weltbundesamt eine Information [1] mit Klarstellungen 
zur Bewertung von Produkten und zusätzlichen, neu 
bewerteten Bestandteilen veröffentlicht.

Für die Konformitätsbewertung sieht das DVGW-
Arbeitsblatt W 347 vor, dass Prüfzeugnisse für Bestand-
teile oder Produkte ausgestellt werden. In Analogie zu 
den mittlerweile abgelösten KTW-Leitlinien ist davon 
auszugehen, dass die Prüfzeugnisse durch Prüfstellen 
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ausgestellt werden. Das DVGW-Ar-
beitsblatt stellt nicht explizit klar, für 
welche Produkte ein Prüfzeugnis aus-
gestellt werden kann. Offensichtlich 
können Prüfzeugnisse sowohl für Pro-
dukte aus endgültigen Werkstoffen 
(z. B. Betonrohre, zementausgekleidete 
Rohre) als auch für Mörtelmischungen 
und sogar für bestimmte Zemente, Ge-
steinskörnungen oder spezifische Zu-
satzmittel eines Herstellers ausgestellt 
werden. Es wird dabei nicht unter-
schieden, ob es sich um in einer Fabrik 
hergestellte Produkte oder Produkte 
zur Vor-Ort-Anwendung handelt.

Das DVGW-Arbeitsblatt W 347 regelt 
neben den Produkten im Kontakt mit 
Trinkwasser auch Produkte aus ze-
mentgebundenen Werkstoffen für den 
Einsatz in Trinkwasserschutzzonen. 
Für die Produkte für den Einsatz in 
Trinkwasserschutzzonen haben die 
nationalen Regelungen auch nach dem 
31. Dezember 2026 weiterhin Bestand, 
da diese nicht von der neuen europäi-
schen Regelung erfasst werden.

Neue verpflichtende 
EU-Konformitätsbewertung

In der überarbeiteten EU-Trinkwasser-
richtlinie (Richtlinie (EU) 2020/2184) 
aus dem Jahr 2020 sind im Artikel 11 
Mindesthygieneanforderungen an Ma-
terialien und Werkstoffe im Kontakt 
mit Trinkwasser festgelegt. Erstmalig 
sieht die Richtlinie vor, dass die allge-

meinen Anforderungen durch detail-
lierte Vorgaben in Form von zusätz
lichen Rechtsakten konkretisiert wer-
den. Im April 2024 wurden diese sechs 
Rechtsakte veröffentlicht (Tabelle 1).

In Tabelle 2 werden die zukünftigen 
europäischen Anforderungen den ak-
tuellen deutschen Anforderungen ge-
genübergestellt.

In Analogie zum DVGW-Arbeitsblatt 
W 347 werden auch nach der europä
ischen Regelung (Durchführungs
beschluss (EU) 2024/368) Anforderun-
gen an die Bestandteile von zement
gebundenen Werkstoffen gestellt. Diese 
beschränken sich jedoch auf die orga-
nischen Bestandteile. In der Regel be-
steht eine Pflicht, dass die organischen 
Bestandteile bzw. deren Ausgangsstoffe 
in der europäischen Positivliste von or-
ganischen Bestandteilen zementgebun-
dener Werkstoffe (Durchführungs
beschluss (EU) 2024/367) gelistet sind. 
Die erste europäische Positivliste ba-
siert auf den nationalen Bewertungen, 
die 2021 von den EU-Mitgliedstaaten 
der Europäischen Chemikalienagentur 
(ECHA) übermittelt wurden. Im Ge-
gensatz zu den generischen Positivlisten 
des DVGW-Arbeitsblattes W 347 wer-
den in den europäischen Positivlisten 
Einzelsubstanzen aufgeführt. Das UBA 
hat im Vorfeld zur Notifizierung der in 
Deutschland zulässigen Bestandteile 
bzw. Ausgangsstoffe eine Umfrage bei 
den Herstellerverbänden durchgeführt, 

Rechtsakt Inhalt

Durchführungsbeschluss (EU) 2024/365 Methoden für die Prüfung und Akzeptanz  
von Ausgangsstoffen, Zusammensetzungen  
und Bestandteilen für die Aufnahme in die 
Positivlisten

Durchführungsbeschluss (EU) 2024/367 Europäische Positivlisten von Ausgangsstoffen, 
Zusammensetzungen und Bestandteilen

Delegierte Verordnung (EU) 2024/369 Antragsverfahren für die Positivlisten

Durchführungsbeschluss (EU) 2024/368 Verfahren und Methoden für die Prüfung und 
Akzeptanz von endgültigen Materialien und 
Werkstoffen in Produkten

Delegierte Verordnung (EU) 2024/370 Verfahren zur Konformitätsbewertung

Delegierte Verordnung (EU) 2024/371 Kennzeichnung der Produkte

Tabelle 1: EU-Rechtsakte zur Konkretisierung der Regelung von 
Materialien und Werkstoffen im Kontakt mit Trinkwasser
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um die hinter den generischen Einträ-
gen stehenden Einzelstoffe an die 
ECHA melden zu können. Diese wur-
den für die erste europäische Positiv-
liste auch übernommen. Allerdings ist 
zu berücksichtigen, dass alle Einträge 
in dieser Liste mit einem Ablaufdatum 
versehen sind. Zur Aufrechterhaltung 
des jeweiligen Eintrags sind rechtzeitig 
(18 Monate vor dem Ablaufdatum) An-
träge zur Neubewertung bei der ECHA 
einzureichen.

Für anorganische Bestandteile beste-
hen nach der europäischen Regelung 
keine grundsätzlichen Einsatzbe-
schränkungen. Allerdings sind die ze-
mentgebundenen Werkstoffe immer 
auf die Abgabe von 20 Elementen in 
der Migrationsprüfung zu untersuchen.

Zur Ermittlung des Umfangs der not-
wendigen Prüfungen wird als erstes 
das zu bewertende Produkt anhand der 
jeweiligen Verwendung einer Risiko-
gruppe zugeordnet. Die Migrations-
prüfung ist zukünftig auch mit ge-
chlortem Prüfwasser durchzuführen. 
Die Untersuchung der Migrationswäs-
ser ist ebenfalls umfangreicher als der-
zeit national notwendig. Das Migrati-
onswasser ist zukünftig auf folgende 
Parameter zu untersuchen:

•	 Geruch, Geschmack, Färbung, Trü-
bung und TOC

•	 alle 20 Elemente mit einer Beschrän-
kung in der Tabelle 1 des Anhang V 
des Durchführungsbeschlusses (EU) 
2024/367

•	 organische Stoffe, welche im Anhang 
III des Durchführungsbeschlusses 
(EU) 2024/367 für die verwendeten 
Bestandteile mit einer Beschränkung 
versehen sind

•	 unerwartete Substanzen mittels ei-
nes GC-MS Screenings, falls organi-
sche Bestandteile verwendet werden

Zusätzlich ist eine mikrobiologische 
Prüfung nach EN 16421 Verfahren 1 
oder 2 durchzuführen, wenn organi-
sche Bestandteile verwendet werden.

Nach der Europäischen Regelung wird 
das Verfahren zur Konformitätsbewer-
tung verbindlich geregelt. Nach der 
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Nationale Regelung EU-Regelung

Anforderungen der trinkwasserhygienischen Eignung

Ausgangsstoffe/
Bestandteile

Zement: Muss bestimmten Normen 
entsprechen oder bauaufsichtlich 
zugelassen sein
Gesteinskörnung: Muss bestimmten 
EN-Normen entsprechen
Komponenten (Bestandteile/
Ausgangsstoffe/Hilfsstoffe) von 
Zusatzstoffen, Zusatzmitteln, 
Pigmenten, Fasern, Bauhilfsstoffen: 
Müssen der PL (generische Einträge) 
entsprechen

Anorganische Bestandteile:  
keine Anforderungen
Organische Bestandteile: Müssen der 
EU PL für organische Bestandteile von 
zementgebundenen Werkstoffen 
entsprechen (Ausnahmeregelung: 
geringer Einsatz, ggf. keine Migration)

Prüfung

risikobasierter 
Ansatz

nein ja, Prüfanforderung je nach 
Kategorisierung der Produkte in 
Risikogruppen (je nach Anwendung)

Prüfkörper Prüfkörper nach Herstellerangaben 
des Ausgangsstoffes oder Produktes

Endprodukt, falls nicht möglich 
spezieller Prüfkörper

Migrationsprüfung

Migrations
perioden

3 × 72 h 3 × 72 h

Prüfwasser chlorfreies Wasser bei 
Raumtemperatur

chlorfreies Wasser bei 23 °C und 
chlorhaltiges Wasser bei 23 °C
(je nach Anwendung: Warm- bzw. 
Heißwasser bei 60 bzw. 85 °C)

allgemeine 
Prüfparameter

Geruch, Färbung, Trübung, 
Schaumbildung, TOC

Geruch, Geschmack, Färbung,  
Trübung, TOC

zu bestimmende 
Elemente 

As, Pb, Cd, Cr, Ni (nur wenn gewisse 
Absolutgehalte der Elemente bezogen 
auf den Zement nicht unterschritten 
sind), ggf. Li

alle Elemente mit Beschränkung der 
Tabelle 1 Anhang V (EU 2024/367 (20))

zu bestimmende 
Einzelstoffe

ggf. Einzelstoffe der BfR-Empfehlung 
XIV oder VO (EU) Nr. 10/2011 mit 
Beschränkung
UBA-Information weist die Analyse von 
Einzelstoffen oder Restgehalte aus 
(Neubewertungen des UBA)

alle verwendeten organischen 
Bestandteile der PL mit Beschränkung 

deren Verunreinigung/Reaktions- und 
Abbauprodukte

zusätzliche 
Analyse

keine GC-MS-Screening zur Identifizierung 
unerwarteter Stoffe 

Prüfung der Förderung der mikrobiellen Vermehrung

Prüfverfahren DVGW-Arbeitsblatt W 270, wenn 
organische Bestandteile verwendet 
werden

EN 16421 Verfahren 1 oder 2, wenn 
organische Bestandteile verwendet 
werden

Konformitätsbewertung

Bewertung von unklar: Produkt (dies kann ein fabrik- 
mäßig hergestelltes Produkt, ein Mörtel 
oder ein Bestandteilprodukt sein)

Produkt aus endgültigem Werkstoff 

Bestätigung Prüfzeugnis für Ausgangsstoff oder 
Produkt

Zertifikat für Endprodukt

Konformitäts
bewertungsstelle

Prüfstelle Zertifizierungsstelle (akkreditiert nach 
EN ISO/IEC 17065)

Verfahren keine Vorgaben Module B & D, bzw. Module B & C  
nach Anhang II des Beschlusses 
Nr. 768/200 EG

Tabelle 2: Gegenüberstellung der bisherigen deutschen und der 
zukünftigen EU-Regelungen

Qu
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delegierten Verordnung (EU) 
2024/370 gibt es eine Zertifizierungs-
pflicht für Produkte aus endgültigen 
Materialien und Werkstoffen im Kon-
takt mit Trinkwasser. Im Fall von ze-
mentgebundenen Werkstoffen ist der 
endgültige Werkstoff das Produkt aus 
dem ausgehärteten Werkstoff. Aus-
schließlich diese Produkte können 
nach dem europäischen Verfahren zer-
tifiziert und gekennzeichnet werden. 
Demnach müssen zukünftig alle in ei-
ner Fabrik hergestellten Produkte (wie 
Betonrohre oder zementmörtelausge-
kleidete Rohre) zertifiziert und mit 
dem hierfür vorgesehenen Symbol 
(Abb. 1) gekennzeichnet werden.

Für vor Ort hergestellte Produkte oder 
Bauwerke wird zukünftig für jedes Ein-
zelbauwerk ein eigenes Zertifikat not-
wendig. Auch das anzuwendende Kon-
formitätsbewertungsverfahren richtet 
sich nach der ermittelten Risikogruppe 
für das jeweilige Produkt bzw. Bau-
werk. Betonbehälter und Rohre gehö-
ren zur Risikogruppe 1 bzw. 2 (Tabel-
le  3). In diesem Fall ist eine Fremd-
überwachung des Produktionsprozes-
ses durch die Zertifizierungsstelle vor-
gesehen. Dies stellt eine deutliche 
Änderung zum bisherigen Verfahren 
nach dem DVGW-Arbeitsblatt W  347 
dar, da insbesondere zukünftig auch 
eine Überwachung der vor Ort herge-
stellten Produkte notwendig wird.

Die europäische Regelung gilt ab dem 
31.  Dezember  2026, sieht aber eine 
Übergangszeit bis zum 31. Dezember 
2032 für Produkte aus endgültigen 

Abb. 1: EU-Symbol zur Kennzeichnung von Produkten
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Zementgebundene Werkstoffe  
spielen aufgrund ihrer Eigenschaften eine 

unverzichtbare Rolle bei Gewinnung,  
Transport und Speicherung von Trinkwasser.

Risikogruppe  
(EU-Regelungen)

Inhalt

RG 1 ■ � Rohre (z. B. zementmörtelausgekleidete Guss- und Stahlrohre, Betonrohre)

RG 2 ■ � Behälter in der Wasserversorgung inklusive Auskleidungen von Behältern  
mit einem wasserberührten Oberflächenanteil ≥ 10 Prozent an der 
Behälteroberfläche

■ � Ausrüstungsgegenstände (z. B. Rohrverbinder, Armaturen)

RG 3 ■ � Bauteile von Behältern in der Wasserversorgung inklusive Auskleidungen von 
Behältern mit einem wasserberührten Oberflächenanteil < 10 Prozent an der 
Behälteroberfläche (z. B. Reparaturmörtel)

RG 4 ■ � Bauteile von Behältern in der Wasserversorgung inklusive Auskleidungen von 
Behältern mit einem wasserberührten Oberflächenanteil < 1 Prozent an der 
Behälteroberfläche (z. B. Fliesenkleber, Fugenmörtel)

Tabelle 3: Risikogruppen der Produkte im Kontakt mit Trinkwasser
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Materialien und Werkstoffe vor, die 
zum Stichtag 31. Dezember 2026 legal 
in Deutschland neu eingebaut werden 
können.

In Deutschland gibt es derzeit keine 
Zertifizierungspflicht für Produkte im 
Kontakt mit Trinkwasser. Aus diesem 
Grund können in einer Fabrik herge-
stellte Produkte auch noch ohne Zerti-
fizierung nach der Einführung des EU-
Verfahrens neu eingebaut werden, 
wenn der Hersteller vor dem 31. De-
zember 2026 erklärt, dass das Produkt 
den Anforderungen des § 14 TrinkwV 
entspricht. Mit einer Bestätigung, dass 
das fabrikmäßig hergestellte Produkt 
dem DVGW-Arbeitsblatt W 347 ent-
spricht, gelten auch die Anforderungen 
der TrinkwV als eingehalten. Produkte 
oder Bauwerke, die nach dem 31. De-
zember 2026 vor Ort hergestellt werden, 
gelten jeweils als neues Produkt, für das 
die Übergangsregelung nicht anwend-
bar ist. Diese Produkte oder Bauwerke 
müssen bei Erstellung nach dem 
31. Dezember 2026 unmittelbar den 
europäischen Anforderungen genügen 
und entsprechend zertifiziert sein.

Herausforderung für baustellen-
seitig hergestellte Produkte

Die Zertifizierungspflicht für Produkte 
aus den endgültigen Materialien und 
Werkstoffen ist für baustellenseitig 
hergestellte Produkte eine Neuerung. 
Bei der Erstellung der Rechtsakte wur-
den die Konsequenzen für diese Pro-
dukte vermutlich nicht vollständig er-

kannt. Nach den aktuell gültigen euro-
päischen Regelungen ist ab dem 
31. Dezember 2026 für jede Bau- oder 
Reparaturmaßnahme eine Einzelfall-
zertifizierung notwendig, wenn der 
endgültige (ausgehärtete) Werkstoff 
vor Ort hergestellt wird. Dies bedeutet, 
dass bei jeder Maßnahme eine notifi-
zierte Zertifizierungsstelle zu beteili-
gen ist. Bei der Erstellung von großflä-
chigen Produkten (z. B. Behälter, siehe 
Tabelle  3), die den Risikogruppen 1 
und 2 zugeordnet werden, ist eine 
Fremdüberwachung der Herstellung 
des Produktes oder Bauwerkes durch 
die Zertifizierungsstelle notwendig. 
Dabei sind unter Aufsicht der Zertifi-
zierungsstelle die Prüfstücke zur an-
schließenden Prüfung herzustellen. 
Die Prüfergebnisse sind daher meist 
erst nach Fertigstellung der Baumaß-
nahme verfügbar. Falls die Anforde-
rungen dann nicht erfüllt sind, stellt 
dies ein großes Problem dar, da dies 
unmittelbare Sanierungsmaßnahmen 
oder eine notwendige Neuerstellung 
zur Konsequenz hat.

Die Beschränkung zur Ausstellung von 
EU-Zertifikaten auf Produkte aus end-

gültigen Materialien oder Werkstoffen 
stellt auch bei anderen Materialien 
und teilweise auch bei fabrikmäßig 
hergestellten Produkten ein Problem 
dar. Aus diesem Grund bieten die Zer-
tifizierungsstellen weitere Zertifikate 
an, die als eine Vorabbewertung zur 
Ausstellung von EU-Zertifikaten gel-
ten. Diese Zertifikate gelten selbst 
nicht als EU-Zertifikate und die Pro-
dukte können auch nicht mit dem EU-
Symbol (Abb. 1) gekennzeichnet wer-
den. Die verschiedenen Arten von Zer-
tifikaten werden in einem Guidance 
Document der EU-Kommission zu den 
Rechtsakten beschrieben, das Ende 
2025 veröffentlicht werden soll.

Für zementgebundene Werkstoffe 
wird ein „Zertifikat für Bestandteilpro-
dukte“ eingeführt. Dieses kann für spe-
zifische Produkte eines Herstellers 
(z. B. Zement, Gesteinskörung, Zusatz-
mittel, Trockenmörtel) ausgestellt wer-
den. Um das Bestandteilprodukt zu 
bewerten, wird dieses in Form eines 
ausgehärteten Mustermörtels (meist 
ein Prisma) geprüft, der das Bestand-
teilprodukt in der höchsten eingesetz-
ten Dosierung enthält. Die Zertifizie-
rungsstelle hat die Herstellung der 
Prüfstücke zu überwachen. Wenn für 
ein bestimmtes Bestandteilprodukt ein 
entsprechendes Zertifikat vorliegt, 
sind für das Produkt aus den endgülti-
gen Werkstoffen keine Prüfungen 
mehr in Bezug zu diesem Bestandteil-
produkt notwendig. Falls für alle Be-
standteilprodukte, die zur Herstellung 
des Endprodukts eingesetzt werden, 
ein entsprechendes Zertifikat vorliegt, 
sind keine weiteren Prüfungen mehr 
durchzuführen. Für das Zugabewasser 
ist kein Zertifikat notwendig. Die 
Fremdüberwachung der Herstellung 
beschränkt sich dann auf die Prüfung, 
ob die tatsächlich angegebenen Be-
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standteilprodukte verwendet werden. Falls das erstellte End-
produkt nur der Risikogruppe 3 oder 4 zuzuordnen ist, be-
schränkt sich die Zertifizierung auf die reine „Papierprü-
fung“ der vorgelegten Zertifikate und es findet keine Über-
wachung vor Ort statt. Der Aufwand für die Zertifizierungs-
stellen ist hierfür gering.

Die EU-Zertifikate werden von notifizierten Zertifizierungs-
stellen ausgestellt. Eine Notifizierung der Zertifizierungs-
stellen ist erst ab dem 31. Dezember 2026 möglich. Dies be-
deutet, dass die ersten EU-Zertifikate frühestens im Februar 
2027 ausgestellt werden können. Die Zertifizierungsstellen 
können aber vorab schon mit der Prüfung und Bewertung 
beginnen, da alle Rechtsakte mit den Prüfanforderungen 
bereits in Kraft sind. Bestandteilproduktzertifikate können 
schon vorab ausgestellt werden, da es sich hierbei formal 
nicht um EU-Zertifikate handelt.

Fazit

Hinsichtlich der neuen, europäisch einheitlichen Anforde-
rungen an Materialien und Werkstoffe im Kontakt mit 
Trinkwasser lassen sich mit Blick auf den Werkstoff Zement 
die folgenden Schlussfolgerungen ziehen:

•	 Alle Produkte aus endgültigen Werkstoffen, die neu für 
den Kontakt mit Trinkwasser eingebaut werden, müssen 
zukünftig durch eine notifizierte Zertifizierungsstelle zer-
tifiziert sein.

•	 Auf der Baustelle hergestellte Produkte oder Bauwerke 
benötigen ein Einzelzertifikat, das nur für dieses vor Ort 
hergestellte Produkt oder Bauwerk gilt. Das Produkt kann 
auch eine Reparaturmaßnahme sein, bei der der endgül-
tige Werkstoff vor Ort hergestellt wird.

•	 Die europäischen Anforderungen gelten ab dem 31. De-
zember  2026. Es gibt eine Übergangsregelung bis zum 
31. Dezember 2032, die aber nur für fabrikmäßig herge-
stellte Produkte gilt, wenn diese am Stichtag 31. Dezem-
ber 2026 auf dem Markt sind und rechtmäßig eingesetzt 
werden dürfen. Baustellenseitig hergestellte Produkte 
oder Bauwerke, die ab dem 31. Dezember 2026 erstellt 
werden, müssen nach den EU-Verfahren zertifiziert sein.

•	 Zertifikate für Bestandteilprodukte  reduzieren den Prüf-
aufwand für das Endprodukt. Wenn für alle Bestandteile 
(Zement, Gesteinskörnung, Zusatzmittel usw.) Bestand-
teilproduktzertifikate vorliegen, sind keine weiteren Prü-
fungen des Endproduktes notwendig.

•	 Die Prüfanforderungen nach dem europäischen Verfah-
ren unterscheiden sich von den bisherigen Anforderun-
gen nach dem DVGW-Arbeitsblatt W 347. Insbesondere 
sind zusätzliche Prüfungen (z. B. mit gechlortem Prüfwas-
ser und die Untersuchung der Migrationswässer auf un-
erwartete Substanzen) nötig.

•	 Hersteller müssen rechtzeitig bei der ECHA die Neu
bewertung der auf der EU-Positivliste aufgeführten orga-
nischen Bestandteile von zementgebundenen Werkstoffen 
beantragen.� ⏹
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